
Merkblatt zur Vergabe des Bio-Zeichens Mecklenburg-Vorpommern  

  Verbesserung der Absatzmöglichkeiten land- und ernährungs-
wirtschaftlicher Bioerzeugnisse aus Mecklenburg-Vorpommern  

Zielsetzung 

    

Betriebe des ökologischen Landbaus, Unternehmen der Ernäh-
rungswirtschaft, Hotels- und Gaststätten (Außer-Haus-
Verpflegung)  

Wer darf das Bio-
Zeichen nutzen? 

    

Das "Bio-Zeichen Mecklenburg-Vorpommern" darf nur in Verbin-
dung mit dem Produkt zur Herausstellung der Produkteigenschaf-
ten, Herkunft und Qualität zweifelsfrei und eindeutig verwendet 
werden. 

Wie darf das Bio-
Zeichen genutzt wer-
den? 

•        Der Antragsteller muss nach der VO (EG) Nr. 834/2007 in der 
jeweils gültigen Fassung zertifiziert sein. 

•        Die Erzeugung muss nach den Erzeugungsvorschriften der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 über die ökologi-
sche/biologische Produktion und die Kennzeichnung von öko-
logischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91in der jeweils gültigen Fas-
sung erfolgen.  
Sie müssen daher zu Beginn der Erzeugung für das "Bio-
Zeichen Mecklenburg-Vorpommern" voll auf ökologischen 
Landbau umgestellt sein und die Umstellungsphase abge-
schlossen haben 
 

Wer kann das Zeichen 
beantragen? 

Für welche Produkte 
kann das Bio-Zeichen 
beantragt werden? 

    

Der Anbau in der Erzeugung von pflanzlichen Produkten und die 
Erzeugung von tierischen Produkten muss zu 100 % in Mecklen-
burg-Vorpommern erfolgen. 

Bei im Sinne der VO (EG) Nr. 834/2007 aufbereiteten Erzeugnis-
se müssen mindestens 90 % Gewichtsanteil der Zutaten landwirt-
schaftlicher Ursprungs aus Mecklenburg-Vorpommern stammen. 
Diese Anforderung ist auf der Grundlage der Rezeptur zu prüfen.  

Im AHV-Bereich können Einzelkomponenten von Agrarrohproduk-
ten mit dem Bio-Zeichen gekennzeichnet werden. Diese müssen 
zu 100 % in Mecklenburg-Vorpommern erzeugt worden sein. 

Wie sind die Her-
kunftsbestimmungen 
der Produkte? 

Landesamt für Landwirtschaft,  
Lebensmittelsicherheit und Fischerei  
(LALLF) 
Zuständige Behörde für Ökologischen Landbau  

Postfach 102064 

18003 Rostock  

 

Wo ist der Antrag ein-
zureichen? 

 


